
   

Bundesweit verbindliche Notbremse einführen  

Die Pandemie-Lage bleibt kritisch. Wir verzeichnen bundes-

weit steigende Infektionszahlen, immer mehr Coronapati-

enten in Intensivbehandlung und zu hohe Todeszahlen. Wir 

müssen die dritte Welle brechen, und zwar sehr schnell. 

Mit dem 4. Bevölkerungsschutzgesetz haben wir die Mög-

lichkeit, mit klaren und einheitlichen Schutzstandards für 

ein effizienteres und verbindlicheres Krisenmanagement zu 

sorgen.  

Die wahre Größe unserer aktuellen Herausforderungen 

spiegelt sich auch im Bundeshaushalt wider (Nachtrags-

haushaltsgesetz 2021). Die geplante Nettokreditaufnahme 

von 240,2 Mrd. Euro ist die mit Abstand höchste jemals 

geplante Neuverschuldung unserer Geschichte. Wir leisten 

historische Unterstützung u.a. durch aufgestockte Unter-

nehmenshilfen (plus 25,5 Mrd. Euro), mehr Mittel für die 

Die Woche im Bundestag 

Impfstoffbeschaffung (plus 6,2 Mrd. Euro) und höhere 

Kompensationen für die Krankenhäuser (plus 1,5 Mrd. 

Euro). Hier zeigt sich, wie wichtig der haushaltspolitische 

Soliditätskurs der Union war und ist. 

Aufbruchssignal für Reformen  

In Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kindergärten, Schulen 

und Universitäten, in Betrieben, Familien und im Ehren-

amt – überall leisten die Menschen in unserem Land 

Großes. Wir haben intensiv über notwendige Reformen 

für staatliche Institutionen und föderale Verantwortlich-

keiten, für die Modernisierung und Digitalisierung unse-

rer Verwaltung und für einen schlagkräftigen Bevölke-

rungs- und Katastrophenschutz diskutiert. In den nächs-

ten Wochen werden wir weitere Gespräche mit Bürgern, 

Praktikern und Experten führen und dabei konkrete Ver-

besserungsvorschläge erarbeiten. Im Sommer wollen wir 

diese dann als Position unserer Fraktion beschließen. 
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Die Bundesstiftung Gleichstellung kommt. In dieser Woche 

hat der Deutsche Bundestag das Errichtungsgesetz für die 

Bundesstiftung abschließend beraten. Dazu erklärt die zu-

ständige Berichterstatterin der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, Silvia Breher:  

„Jeder von uns muss die Chance auf ein selbstbestimmtes 

Leben haben und sein Potenzial in unserem Land bestmög-

lich ausschöpfen können. Aber nach wie vor haben es Frau-

en und Männer noch immer unterschiedlich leicht oder 

schwer, ihre individuellen Vorstellungen und Wünsche zu 

verwirklichen – trotz formaler Gleichberechtigung. Es geht 

dabei ausdrücklich nicht um Gleichmacherei oder Ergebnis-

gleichheit, sondern um Chancen und Rahmenbedingungen. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass man hierzu nicht alles 

durch Gesetze regeln kann und sollte. Die öffentliche Sach-

verständigenanhörung im Bundestag hat zudem noch ein-

mal den Bedarf für diese Stiftung bestätigt, um insbesonde-

re den vielen Organisationen und Vereinen, die im Bereich 

der Gleichstellungspolitik aktiv sind und wenig personelle 

und finanzielle Ressourcen haben, mit Informationen, Bera-

tung und Vernetzungsmöglichkeiten zur Seite zu stehen. 

Für uns als Union war entscheidend, dass wir jetzt eine 

schlanke und effizient arbeitende Stiftung bekommen, die 

eng mit dem Parlament zusammenarbeiten wird. Zivilge-

sellschaft und Wissenschaft werden in die Arbeit der 

Stiftung über einen Stiftungsbeirat direkt eingebunden.“ 

Gleichberechtigung weiter voranbringen  

Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters  

„Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Ausländerzent-

ralregisters werden die Grundlagen dafür geschaffen, das 

AZR zu einem echten zentralen Ausländerdateisystem auf-

zuwerten. Hierfür soll insbesondere die Möglichkeit einer 

zentralen Ablage für Dokumente geschaffen werden, die 

regelmäßig auch von anderen Behörden benötigt werden, 

wie Ausweisdokumente oder asyl- und aufenthaltsrechtli-

che Entscheidungen. Außerdem sollen bestimmte Daten, 

die bisher in den über 600 dezentralen Ausländerdateien 

vorgehalten werden, nur noch unmittelbar im AZR gespei-

chert werden.  

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Mathias Middelberg, zur ersten 

Lesung des Gesetzentwurfs zur Weiterentwicklung des Aus-

länderzentralregisters (AZR) im Deutschen Bundestag in 

dieser Woche. 
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Wirecard: Aufklärung des Bundesfinanzministeriums erwartet 

Nach einem halben Jahr intensiver Arbeit ist der Untersu-

chungsausschuss zum Wirecard-Skandal auf der Zielgera-

den. Der Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss, 

Matthias Hauer, der stellvertretende Ausschussvorsitzende 

Hans Michelbach und Ausschussmitglied Fritz Güntzler 

zogen aus diesem Anlass ein Zwischenfazit.  

Liste an Versäumnissen 

In der Bundespressekonferenz listeten Hauer, Michelbach 

und Güntzler die Versäumnisse im größten Finanzskandal 

der Bundesrepublik auf. So habe die Bundesanstalt für Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Wirecard-Konzern 

nur ungenügend beaufsichtigt, die Bilanzkontrolle habe 

keinen Betrug aufdecken können, und eine Geldwäscheauf-

sicht sei von niemandem ausgeübt worden, kritisierte der 

CDU-Experte Hauer. Stattdessen habe es ein fatales Leer-

verkaufsverbot durch die BaFin gegeben. Einige Aufseher 

und Banker hätten fragwürdige Wirecard-Aktiengeschäfte 

getätigt. Eine kritische Distanz zum Unternehmen Wirecard 

habe gefehlt. 

Hochkarätige Zeugen 

Der Untersuchungsausschuss hört in der kommenden Wo-

che gleich vier hochrangige Zeugen an, neben Bundesfi-

nanzminister Scholz auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, 

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht und Bundes-

wirtschaftsminister Peter Altmaier. Im vorangegangenen 

halben Jahr gab es 36 Sitzungen mit rund 300 Ausschuss-

stunden. Über 80 Befragungen wurden vorgenommen. Da-

ten im Umfang von knapp 800 Gigabyte und Hunderte Ord-

ner wurden gesichtet. 

Unionfraktion als Motor der Aufklärung 

Das frühere Dax-Unternehmen Wirecard hatte im Juni 2020 

eine Bilanzlücke von fast zwei Milliarden Euro eingeräumt 

und daraufhin Insolvenz angemeldet. Das kriminelle Ge-

schäftsgebaren des Zahlungsdienstleisters war jahrelang 

unentdeckt geblieben. „Wir sehen uns als ein Motor der 

Aufklärung des Skandals“, sagte Hauer.  

Ruf des Finanzplatzes Deutschlands geschädigt 

Ein solcher Finanzskandal dürfe sich nicht wiederholen, 

verlangte Michelbach. Bis heute lägen Gläubiger-

Forderungen in Höhe von 12,4 Milliarden Euro vor, zu de-

nen noch die Verluste zahlreicher Kleinanleger hinzugerech-

net werden müssten. Was aber ebenso schwer wiege: 

„Dieser Skandal hat dem Ruf des Finanzplatzes Deutschland 

und dem Ansehen unserer Sozialen Marktwirtschaft schwer 

geschadet.“  

Kulturwandel in der Bafin gefordert 

Güntzler sprach von einem „kollektiven Aufsichtsversagen 

aller staatlichen Stellen“. Daher müsse Deutschland jetzt 

eine starke Finanzkontrolle bekommen, die BaFin einer 

grundlegenden Reform unterzogen werden. Den von Bun-

desfinanzministerium vorgelegten Entwurf für ein Gesetz 

zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG) kritisierte 

Güntzler indes als völlig unzureichend und kündigte umfas-

sende Nachbesserung an. Dafür müsse auch der designierte 

BaFin-Chef Mark Branson mit ins Boot geholt werden, for-

derte Hauer. In der BaFin brauche man einen Kulturwan-

del.  
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US-Präsident Joe Biden verkündete seine Pläne zum Abzug 

der in Afghanistan stationierten US-Truppen. Dazu erklärt 

der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Henning Otte: 

„Das Ziel unseres Engagements in Afghanistan war es, zu-

sammen mit unseren NATO-Partnern für Stabilität und Si-

cherheit zu sorgen. So konnte möglichen Bedrohungen für 

Deutschland und seinen Verbündeten wirksam begegnet 

werden. Unsere Anstrengungen waren erfolgreich. Seit 

2011 konnten keine Anschläge von Terroristen, die in Af-

ghanistan ausgebildet worden sind, auf unser Bündnisge-

biet durchgeführt werden. Damit haben wir einen bedeut-

samen Beitrag auch für die Sicherheit Deutschlands und 

seiner Bürgerinnen und Bürger geleistet. 

Mit unserer Ausbildungs- und Beratungsmission hat die 

Bundeswehr die Leistungsfähigkeit der afghanischen Sicher-

heitskräfte erhöht. Diesen Erfolg haben wir vor allem dem 

unermüdlichen Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten 

zu verdanken. Unseren Männern und Frauen in Uniform gilt 

Anerkennung und Respekt. Es ist gut, dass wir nun nach 20 

Jahren diesen internationalen Einsatz in verantwortungsvol-

ler Weise zu Ende führen. Wichtig ist, dass wir nun alle Ent-

scheidungen gemeinsam mit unseren Bündnispartnern in 

der NATO beschließen. Eine enge Abstimmung ist wichtig 

und ich begrüße ausdrücklich, dass die USA jetzt wieder zu 

der gut bewährten, partnerschaftlichen Abstimmung mit 

uns und der NATO zurückgekehrt sind. 

Besonders der Zeitpunkt des Abzugs ist ein militärisch ge-

fährlicher Moment. Es ist wichtig, dass das Verteidigungs-

ministerium kampfstarke und einsatzbereite Kräfte vor Ort 

und in Deutschland bereithält, falls es die Sicherheitslage in 

Afghanistan erfordern sollte. Unsere Spezialkräfte haben 

gerade jetzt eine wichtige Aufgabe.“ 

Truppen aus Afghanistan kommen nach Hause 

„Ein nachhaltig bewirtschafteter Wald, aus dem der klima-

freundliche Rohstoff Holz gewonnen wird, ist gelebter Kli-

maschutz. Der vor kurzem veröffentlichte Waldzustandsbe-

richt veranschaulicht, dass es vielen Wäldern in Deutsch-

land aktuell leider schlecht geht. Dürre, Stürme und der 

Borkenkäfer setzen ihnen zu. Daher hat sich die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion dafür eingesetzt, dass kurzfristig und 

unbürokratisch die 500 Millionen Euro umfassende Nach-

haltigkeitsprämie Wald auf den Weg gebracht wurde. Diese 

ist sehr gut angelaufen und soll die Waldeigentümer unter-

stützen beim notwendigen Waldumbau.“  

Der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, zu einem Dialog 

des Deutschen Forstwirtschaftsrates mit Wissenschaftlern 

zur Zukunft des deutschen Waldes .   

Zukunft der Wälder sichern 
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men durch uns, den Deutschen Bundestag, ermöglicht und 

das Demokratieprinzip gestärkt. 

Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundes-

haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 (Nachtrags-

haushaltsgesetz 2021). Mit dem Nachtragshaushalt 2021, 

den wir in 1. Lesung beraten haben, soll die Nettokreditauf-

nahme des Bundes um 60,4 Mrd. Euro auf 240,2 Mrd. Euro 

erhöht werden. Grund dafür ist das andauernde Pandemie-

Geschehen. Von den 60,4 Mrd. Euro zusätzlicher Nettokre-

ditaufnahme entfallen 49,1 Mrd. Euro auf höhere Ausgaben 

(Unternehmenshilfen, Covid-19-Vorsorge, Gesundheit, Zin-

sen und AKW-Ausgleichszahlungen) sowie 11,3 Mrd. Euro 

auf geringere Einnahmen (Steuern und Bundesbankge-

winn).  

Beschluss des Deutschen Bundestages gemäß Artikel 115 

Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes. Die gemäß der 

Schuldenbremse zulässige Nettokreditaufnahme wird um 

213,3 Mrd. Euro überschritten. Aus diesem Grund musste 

der Bundestag erneut mit der Kanzlermehrheit die Ausnah-

me von der Schuldenbremse wegen einer außergewöhnli-

chen Notsituation gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 

beschließen. Aufgrund der Corona-Pandemie liegt eine au-

ßergewöhnliche Notsituation vor, die sich der Kontrolle des 

Staates entzieht. Die außerordentliche Neuverschuldung ist 

gemäß dem Tilgungsplan ab 2026 in 17 Jahresschritten zu 

tilgen. 

Die Schiene europaweit stärken – Das Jahr der Schiene 

erfolgreich nutzen. Die Europäische Kommission hat 2021 

als das Europäische Jahr der Schiene ausgerufen. Deutsch-

land steht dabei als größtes Bahnland der Europäischen 

Union nicht nur geographisch im Mittelpunkt, sondern 

muss in diesem Jahr auch Takt- und Impulsgeber fungieren. 

Unser Antrag würdigt zum einen die von der Bundesregie-

rung bereits erreichten Ziele, unter anderem im Lärm- und 

Die Woche im Parlament  

Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epi-

demischen Lage von nationaler Tragweite. In 1. Lesung 

haben wir das 4. Bevölkerungsschutzgesetz beraten, mit 

dem die aktuelle dritte Welle der Coronaverbreitung gebro-

chen werden und somit Leben und Gesundheit viele Men-

schen konkret geschützt werden soll. Die Ausbreitung des 

Coronavirus hat sich zu einer sehr dynamischen Pandemie 

entwickelt, die bundeseinheitliche Regelungen und Maß-

nahmen zwingend notwendig macht. So kann der staatli-

chen Schutzpflicht für Leben und Gesundheit entsprochen 

und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems als 

überragend wichtigem Gemeingut und damit die bestmögli-

che Krankenversorgung weiterhin sichergestellt werden. 

Wir wollen durch eine solche gesetzliche Regelung eine 

bundesweit klare Rechtslage schaffen. 

Wir bringen dieses Gesetz als Fraktionsinititaive ein und 

wollen es nächste Woche nach intensiven Beratungen ab-

schließen. Wir werden die schwierige Güterabwägung in der 

aktuellen Lage als einziges demokratisch direkt legitimiertes 

Verfassungsorgan des Bundes vornehmen. Inhaltlich sollen 

damit bundeseinheitliche Standards für Schutzmaßnahmen 

in Landkreisen oder kreisfreien Städten ab einer 7-Tage-

Inzidenz von über 100 pro 100.000 Einwohner geschaffen 

werden. Bei Überschreiten dieser sehr hohen Fallzahl treten 

Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft. 

Unterschreitet die Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden 

Werktagen die 100er-Schwelle, treten diese Notmaßnah-

men außer Kraft. Damit wollen wir ein zu schnelles Ping-

Pong mit unterschiedlichen Schutzmaßnahmen verhindern.  

Die mit der neuen Notbremse ergriffenen Maßnahmen gel-

ten nur für die Dauer der Feststellung einer epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bun-

destag. Damit wird die Begleitung der exekutiven Maßnah-



 6 

 

Vorsitzender: 
Dr. Mathias Middelberg MdB 

Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Tel.: 030 – 227 79498 
Fax: 030 – 227 70139 

Email: stefan.krueppel@cducsu.de  
Internet: www.lg-nds.de  

 
Bildnachweis:  

Foto Header: Tobias Koch 
 

Diese Veröffentlichung der Landesgruppe dient ausschließlich der Information. Sie darf 
während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. 

. 

Daten & Fakten 

Deutschland bleibt Patent-Europameister. Trotz Corona-

Pandemie erreichte die Zahl der Patentanmeldungen beim 

Europäischen Patentamt (EPA) 2020 nahezu das Rekordni-

veau von 2019. Laut dem Patent Index 2020 wurden insge-

samt 180.250 Patentanmeldungen eingereicht, was einem 

geringfügigen Rückgang um 0,7% entspricht. Nach den USA 

(44.293; 25%) war Deutschland (25.954; 14%) das aktivste 

Ursprungsland mit Patentanmeldungen. Dahinter folgen 

Japan, China und Frankreich. Erfindungen im Gesundheits-

wesen haben die Patentaktivitäten maßgeblich bestimmt. 

So war die Medizintechnik im vergangenen Jahr das anmel-

destärkste Technologiefeld, die Bereiche Arzneimittel und 

Biotechnologie konnten den größten Anmeldezuwachs ver-

zeichnen. Im Unternehmensranking der führenden Anmel-

der sind mit Siemens, Bosch und BASF drei deutsche Unter-

nehmen in den Top 10. Die Spitzengruppe komplettieren 

u.a. Unternehmen aus Schweden und den Niederlanden. 

Somit befinden sich insgesamt fünf europäische Unterneh-

men in den Top 10, so viele wie seit 2014 nicht mehr. Trotz 

eines leichten Rückgangs um 3% gegenüber 2019 bleibt 

Deutschland damit als eines der innovativsten Länder der 

Welt.  
 (Quelle: Europäisches Patentamt) 

Klimaschutz sowie in der Digitalisierung. Gleichzeitig fordern 

wir die Bundesregierung dazu auf, das Jahr der Schiene zu 

nutzen, um für den Schienenverkehr als nachhaltigen Ver-

kehrsträger zu werben. Darüber hinaus soll der grenzüber-

schreitende europäische Schienenverkehr gefördert wer-

den. 

Gesetz zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes und 

des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Stra-

ßen. Wir beschlossen in 2./3. Lesung ein Gesetz, mit dem 

Änderungen im Bundesfernstraßengesetz und im Eisen-

bahnkreuzungsgesetz vorgenommen werden. Ein Ziel des 

Gesetzes ist die Entlastung kommunaler Haushalte zur Ver-

besserung der Investitionsbedingungen insbesondere für 

den Ausbau kommunaler Radwege. Ferner dienen die Rege-

lungen dazu, die Verwaltungsabläufe zu vereinfachen und 

damit Investitionen in das Schienennetz zu beschleunigen. 

Ein weiteres Ziel ist, stark frequentierte Bundesfernstraßen 

vom Regionalverkehr zu entlasten. 

Gesetz über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungs-

fonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften. Wir 

berieten in 1. Lesung einen Gesetzentwurf, mit dem künftig 

die Insolvenzsicherung für Pauschalreisen über einen Reise-

sicherungsfonds erfolgen soll. Dieser Fonds soll in der 

Rechtsform einer GmbH organisiert sein und ein Fondsver-

mögen verwalten, in das die Reiseveranstalter einzahlen. 

Der Reisesicherungsfonds soll die bisherige Absicherungs-

form, die von den Versicherungen angeboten werden, 

grundsätzlich ablösen. Die Voraussetzungen hierfür werden 

mit dem Reisesicherungsfondsgesetz als neuem Stammge-

setz geschaffen. Eine Änderung ist aufgrund der durch die 

Thomas-Cook-Insolvenz und Covid-19-Pandemie entstande-

ne Krise auf dem Markt der Insolvenzabsicherung für Pau-

schalreisen notwendig. 
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